
Einwohnergemeinden Bleienbach, Thörigen und Bettenhausen 

 

     

 
     

 

Einladung  
zur 

Informationsveranstaltung Revitalisierungsprojekt Altache  
 

Dienstag, 18. November 2025 
20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Thörigen 

 

Seit dem Jahr 2021 laufen die Abklärungs- und Planungsarbeiten für das Revitalisierungsprojekt Alta-
che. Die drei Gemeinden Bleienbach, Thörigen und Bettenhausen zeichnen sich gemeinsam verant-
wortlich für das gemeindeübergreifende Wasserbauprojekt. Sie haben sich dafür zu einer Bauherren-
gemeinschaft (einfache Gesellschaft) zusammengeschlossen. 
 
Die zentrale Herausforderung bei diesem bedeutenden Generationenprojekt ist die Bewältigung der 
hohen Kosten. Ziel der Veranstaltung ist das Aufzeigen des aktuellen Projektstandes und die transpa-
rente Information und Begründung, weshalb der bewilligte Planungskredit nicht ausreicht und ein  
Nachkredit  nötig ist. 
 
Die Gemeinderäte von Bleienbach, Thörigen und Bettenhausen laden die Bevölkerung der drei  
Gemeinden deshalb herzlich ein zur Informationsveranstaltung.  
 

 
   WICHTIG:  Im Rahmen dieses Anlasses erfolgt eine umfassende Information zum  
 Revitalisierungsprojekt Altache sowie zum erforderlichen Nachkredit. Bitte  

beachten Sie, dass an den Gemeindeversammlungen im Dezember 2025 vor der  
Abstimmung über den Nachkredit lediglich eine Orientierung im üblichen Umfang  
stattfindet. 

 

 

1. Themen 

▪ Projektübersicht 

▪ Stand der Arbeiten 

▪ Gründe Mehrkosten Projektierung 

▪ Informationen zu den Beiträgen zur Finanzierung 

▪ Wie geht es weiter 

 

2. Kosten Projektierung 
 

Die drei Gemeinden haben im Dezember 2022 einen Planungskredit von CHF 610'000.00 beschlossen. 
Dies in der Meinung, dass damit die Finanzierung bis zum Vorliegen eines genehmigten Projektes  
sichergestellt ist. Die aktuelle Endkostenprognose zeigt jedoch, dass erhebliche Mehrkosten die Pro-
jektierung verteuern und bis zur Projektgenehmigung Planungskosten in der Höhe von rund  
CHF 1’250'000.00 zu erwarten sind. Die Hauptgründe dafür sind:  
 
▪ Abwicklung eines Wasserbauplanverfahrens statt der vorgesehenen Wasserbaubewilligung 

▪ Erarbeitung eines Umweltverträglichkeitsberichtes und Koordination zum UVB der Gesamtmelio-

ration (GM) 

▪ Abklärungen zu Wasserscheide und Perimeter im Oberlauf (Schalenkanal)  

▪ Perimetererweiterung entlang der Önz inklusive Lösungsfindung für dortige Brückenbauwerke  

▪ Generell hoher Abstimmungsaufwand zur GM  

▪ Generell notwendige Zusatzleistungen der Planungsbüros im Vergleich zur Ausschreibung 

▪ Berücksichtigung von realistischen Reserven in der Endkostenprognose für die weitere Planung 

  



  

3. Beitrag Renaturierungsfonds an die Projektierung 
 

Im August 2025 wurde beim Amt für Landwirtschaft und Natur, Renaturierungsfonds des Kantons 
Bern, ein Beitragsgesuch an die Projektierungskosten gestellt. Das Amt begrüsst das Revitalisierungs-
projekt und bekräftigt die grosse regionale Bedeutung mit einem grosszügigen Beitrag aus dem Rena-
turierungsfonds. Es wurde mündlich ein Beitrag in der Höhe von CHF 400'000.00 in Aussicht  
gestellt. Die schriftliche Zusicherung durch den Regierungsrat sollte in den nächsten Wochen  
eintreffen.  
 
 

4. Kreditberechnung 
 

Beschluss Planungskredit Gemeindeversammlungen 2022 CHF 610'000.00 
Nachkredit Planung in der Kompetenz der Gemeinderäte 2025 CHF 60'000.00 
Notwendige Aufstockung Planungskredit (inkl. CHF 120'000.00 Reserve) CHF 580'000.00 
Total Planungskredit bis und mit Projektgenehmigung brutto CHF 1'250'000.00 
 

Bereits genehmigte Kredite  CHF - 670'000.00 
 

Nachkredit zu genehmigen durch die Gemeindeversammlungen  brutto CHF 580'000.00 
 

Beitrag Renaturierungsfonds Kanton Bern an die Projektierung, voraussichtlich CHF - 400'000.00 
 

Nachkredit zu genehmigen durch die Gemeindeversammlungen netto CHF 180'000.00 
 

  Beträge inkl. MwSt 
 

5. Kostenteiler 
 

Jede Gemeinde muss jeweils über die gesamten Kosten beschliessen, beteiligt sich jedoch nur  
anteilsmässig an der Finanzierung. Der Kostenteiler unter den drei Gemeinden sieht während der  
Planungsphase unverändert wie folgt aus: 
 
 Anteil Planungskosten  Planungskosten Nachkredit Nachkredit 
  brutto netto brutto netto 
 

Bleienbach:  49.1 % 613'750.00 417'350.00 284'780.00 88'380.00 
Thörigen:  27.3 % 341'250.00 232'050.00 158'340.00 49'140.00 
Bettenhausen:  23.6 % 295'000.00 200'600.00 136'880.00 42'480.00 
 

Total  1'250'000.00 850'000.00 580'000.00 180'000.00 
 
 

6. Schlussinformationen 
 

Die Sprechung des Nachkredites wird an den Gemeindeversammlungen vom Dezember 2025 traktan-
diert. Die Gemeindeversammlungen finden wie folgt statt: 
Bleienbach  Montag, 8. Dezember 2025 
Thörigen  Dienstag, 9. Dezember 2025 
Bettenhausen  Mittwoch, 10. Dezember 2025 
 
Vertreter der drei Gemeinden, der Bauherrenunterstützer Roger Dürrenmatt, BSB + Partner  
Ingenieure und Planer AG, Christoph Matti, Projektleiter Wasserbau beim Oberingenieurkreis IV, so-
wie Michael Häberli, Fischereiinspektorat (zuständig für die Beiträge aus dem Renaturierungsfonds), 
werden Sie an der Informationsveranstaltung vom 18. November 2025 über das Projekt und den zu 
genehmigenden Nachkredit informieren und Fragen beantworten. 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über das Projekt zu informieren und Fragen zu stellen. Wir freuen uns 
auf einen interessanten Abend und einen konstruktiven Austausch mit der Bevölkerung. 
 

Gemeinderäte Bleienbach, Thörigen und Bettenhausen 

 

 

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden! 

Scannen Sie den QR-Code und treten Sie dem WhatsApp-

Kanal «Revitalisierung Altache» bei. Über diese Informations-

plattform erhalten Sie regelmässig aktuelle Neuigkeiten und  

Hintergründe zum Revitalisierungsprojekt Altache – direkt und 

bequem auf Ihr Smartphone.  


